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2025_208_KK RAHMENVERTRAG LIEFERUNG CEAG KOMPONENTEN


Zwischen


Universität Münster, Schlossplatz 2, 48149 Münster
– nachfolgend AG (Auftraggeber) genannt –

und

n.n
– nachfolgend AN (Auftragnehmer) genannt –

wird folgender Rahmenvertrag geschlossen:



§ 1	Vertragsgegenstand

Inhalt des Rahmenvertrages ist die Lieferung von Artikeln des Herstellers CEAG gemäß den Unterlagen der Ausschreibung 2025_208_KK Rahmenvertrag Lieferung CEAG Komponenten. Der Rahmenvertrag stellt keine verbindlichen Abrufmengen, sondern eine mengenoffene Abnahme dar.	


§ 2 Vertragslaufzeit

Der Rahmenvertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2026. 

	
§ 3	Vertragsgrundlagen

2.1. Grundlagen des Vertrags sind gemäß der nachfolgenden Reihenfolge: 

a) die Unterlagen der Angebotsaufforderung: 2025_208_KK Rahmenvertrag Lieferung CEAG Komponenten vom xxx

	b)	das Angebot des AN vom n.n. [als Anlage 1 zu diesem Vertrag],

	c)	die zusätzliche Vertragsbedingungen des Landes NRW (ZVB - NRW) Stand 05/2018

	d)	Besondere Vertragsbedingungen des Landes NRW zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein Westfalen (BVB TVgG NRW) Stand 10/2018












§ 4	Rahmenbedingungen zur Auftragsdurchführung

Folgende Rahmenbedingungen zur Auftragsdurchführung sind durch den AN zu einzuhalten:

‐ Anlieferungen erfolgen in der Regel an die Warenannahme, des Zentrallagers der Universität Münster, Dez. 4, Orléans-Ring 16, Münster. Es können im Einzelfall abweichende Lieferadressen innerhalb der Stadt Münster seitens des AG genannt werden.

‐ Eine Anlieferung an die Warenannahme Orléans-Ring 16, kann ausschließlich in folgenden Zeiträumen stattfinden: Mo-Do 7:30 bis 12:00; 13:00 bis 14:30; Fr 7:30 bis 12:00 Uhr

‐ Alle Lieferungen erfolgen frei Haus inkl. Verpackungen, es werden keine Mindermengenzuschläge vergütet

‐ Es wird kein Mindestbestellwert vereinbart

‐ Abrufe aus dem Rahmenvertrag können ausschließlich in Textform mit dem Bestellformular, welches die separate Bestellnummer zu Abrechnung
ausweist, durch den AN abgewickelt werden.


§ 5 Rechnungsinhalte

Der AN hat seine Leistung nachprüfbar und unter Einhaltung der umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften abzurechnen. Die Rechnung hat die Voraussetzung des § 14 UStG zu erfüllen. 
Die Rechnungslegung erfolgt durch den AN und ist Voraussetzung für den Zahlungsanspruch. Zahlungsverzögerungen infolge unvollständig ausgestellter Rechnungen oder fehlender Unterlagen fallen dem AN zur Last. Eine Rechnung zu einer Einzelbeauftragung weist die dem AN mit dem Bestellformular mitgeteilte Bestellnummer aus.

Rechnungen sind an folgende Anschrift zu richten:

- Digital als XRechnung an die folgende E-Mail-Adresse des AG: 
  eingang@erechnung.nrw mit LeitwegID 05515-06002-34

- Digital als PDF-Datei an die folgende E-Mail-Adresse des AG: 
invoice@uni-muenster.de

Anlagen zu Rechnungen sind mit separater Post zu versenden.


§ 6	 Sonstige Bestimmungen

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages müssen – sofern gesetzlich nicht eine andere Form vorgeschrieben ist – schriftlich festgelegt werden. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

Als Gerichtsstand und Erfüllungsort wird Münster/Westfalen vereinbart.


























Münster,							
Ort, Datum						      Ort, Datum


(Auftraggeber, Fachabteilung)			      (Auftragnehmer)


in Druckbuchstaben					       in Druckbuchstaben


(Auftraggeber, Leitung zentraler Einkauf)


in Druckbuchstaben






Anlagenverzeichnis

Anlage 1: das Angebot des AN vom xx.xx.2025
Anlage 2: zusätzliche Vertragsbedingungen des Landes NRW (ZVB - NRW) Stand 05/2018
Anlage 3: Besondere Vertragsbedingungen des Landes NRW zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein Westfalen (BVB TVgG NRW) Stand 10/2018
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